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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

Vk - AV - K - Wi

zu Punkt … der 975. Sitzung des Bundesrates am 15. März 2019

Entschließung des Bundesrates für eine flächendeckende 
Mobilfunkversorgung in Deutschland 

- Antrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern -

Der federführende Verkehrsausschuss (Vk), 

der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz (AV), 

der Ausschuss für Kulturfragen (K) und 

der Wirtschaftsausschuss (Wi) 

empfehlen dem Bundesrat, 

die Entschließung nach Maßgabe folgender Änderungen zu fassen:

1. Zur Entschließung insgesamt 

Die Entschließung ist wie folgt zu fassen: 

‚Entschließung des Bundesrates für eine Gesamtstrategie und eine ergän-

zende Förderung mit dem Ziel einer flächendeckenden Mobilfunkversor-

gung in Deutschland 

a) Der Bundesrat stellt fest, dass die Versorgung mit mobilen Sprach- und Da-

tendiensten zu den grundlegenden Bedürfnissen einer modernen Gesell-

schaft gehört. Wo ein Flächenbezug mit marktwirtschaftlichen Mitteln nicht 

zu erreichen ist, muss der Staat gegensteuern. Der Ausbau einer leistungs-

starken und verfügbaren Mobilfunkinfrastruktur in den urbanen Gebieten 

sowie in den ländlichen Räumen ist maßgeblich für künftige Anwendungen 

der Gigabitgesellschaft und entscheidend für die Schaffung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in Deutschland.
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b) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Weiterentwicklung zur Gigabit-

gesellschaft und der neuen 5G Welt nur erreicht werden kann, wenn der flä-

chendeckende Ausbau mit 4G/LTE und Glasfaser realisiert wird. Deshalb 

reichen die Vereinbarungen vom Sommer 2018 aus dem Mobilfunkgipfel 

des Bundes mit einer 99-prozentigen Versorgung aller Haushalte nicht aus.

c) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, eine Gesamtstrategie zum 

Glasfaserausbau und zur Mobilfunkversorgung zu entwickeln. Dabei ist zu 

prüfen, wie moderne Mobilfunkstandards unter Wahrnehmung der aus-

schließlichen grundgesetzlichen Kompetenz des Bundes mit einer flächen-

deckenden Versorgung umgesetzt werden können. Hierbei muss an die 

Versorgung der Fläche statt an die Versorgung der Haushalte angeknüpft 

werden. 

d) Es sollte ein gemeinsames Verständnis von Bund, Ländern und Kommunen 

sowie Telekommunikationsunternehmen für „flächendeckend“ im Sinne ei-

ner flächenbezogenen Versorgung erarbeitet werden. Dabei sind technisch-

physikalische und topographische Faktoren ebenso zu berücksichtigen wie 

die besondere Bedeutung einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung für 

die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Des Weiteren muss ab-

gegrenzt werden, welche Beiträge die Telekommunikationsunternehmen ei-

genwirtschaftlich oder im Rahmen von Versorgungsauflagen leisten können 

und welche anderen Instrumente zu einer weitgehenden Flächendeckung 

herangezogen werden müssen.

e) Der Bundesrat spricht sich dafür aus, dass bei Verstößen gegen Versor-

gungsauflagen effektive Sanktionen verhängt werden. Die Mobilfunknetz-

betreiber sind in der Pflicht, die Versorgungsauflagen zu erfüllen. Dabei ist 

eine Differenzierung und Ausweitung der Sanktionsmöglichkeiten für die 

Bundesnetzagentur vorzunehmen.

f) Der Bundesrat erwartet, dass der Bund alle gesetzlichen und finanziellen 

Aktivitäten prüft, die zur Umsetzung dieser Ziele erforderlich sind sowie 

geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung in der Fläche ein-

leitet. Zudem ist dabei zu prüfen, wie die „weißen Flecken“, in denen ein 

wirtschaftlicher Ausbau nicht möglich ist, mit Unterstützung des Bundes 

geschlossen werden können. Ergänzend zum Breitbandförderprogramm des
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Bundes erscheinen ein Mobilfunkförderprogramm des Bundes oder andere 

monetäre Anreizsysteme sachdienlich, um diese Ziele zu erreichen.

Begründung: 

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland umfasst auch 
die Versorgung mit mobilen Sprach- und Datendiensten. Der Bund gewährleis-
tet gemäß Artikel 87f des Grundgesetzes im Bereich des Postwesens und der 
Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienst-
leistungen. 

Allein durch den marktwirtschaftlichen Ausbau der Mobilfunknetze und die 
behördlichen Versorgungsauflagen kann der flächendeckende Ausbau nicht 
umfassend gelingen. Um gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Versorgung 
mit mobilen Telekommunikationsdiensten in ganz Deutschland herzustellen, 
bedarf es eines Gesamtkonzeptes und eines Förderprogrammes oder anderer 
monetärer Anreize, wie sie in der Entschließung gefordert werden. Bislang 
existiert allerdings noch kein gemeinsames Verständnis für „flächendeckend“, 
sodass dieses zunächst von Bund, Ländern und Kommunen sowie Telekom-
munikationsunternehmen gemeinsam, z. B. im Kontext der geforderten Ge-
samtstrategie, zu erarbeiten und zu formulieren ist.‘

2. Zur Entschließung insgesamt 

Die Entschließung ist wie folgt zu fassen: 

‚Entschließung des Bundesrates für eine Gesamtstrategie und eine ergän-

zende Förderung mit dem Ziel einer flächendeckenden Mobilfunkversor-

gung in Deutschland

a) Der Bundesrat stellt fest, dass die Versorgung mit mobilen Sprach- und Da-

tendiensten zu den grundlegenden Bedürfnissen einer modernen Gesell-

schaft gehört. Mobilfunk ist ein Aspekt der Daseinsvorsorge. Wo ein Flä-

chenbezug mit marktwirtschaftlichen Mitteln nicht zu erreichen ist, muss 

der Staat gegensteuern. Der Ausbau einer leistungsstarken und verfügbaren 

Mobilfunkinfrastruktur in den urbanen Gebieten sowie in den ländlichen 

Räumen ist maßgeblich für künftige Anwendungen der Gigabitgesellschaft 

und entscheidend für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 

Deutschland.
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b) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Weiterentwicklung zur Gigabit-

gesellschaft und der neuen 5G Welt nur erreicht werden kann, wenn der flä-

chendeckende Ausbau mit 4G /LTE und Glasfaser realisiert wird. Deshalb 

reichen die Vereinbarungen vom Sommer 2018 aus dem Mobilfunkgipfel 

des Bundes mit einer 99-prozentigen Versorgung aller Haushalte nicht aus.

= 3. [c) Der Bundesrat fordert den flächendeckenden Ausbau mit den für Mobilfunk 

bereits verfügbaren Frequenzen (u.a. Digitale Dividende II) zu realisieren. 

d) Die langfristige, national und europäisch koordinierte Frequenzplanung mit 

ausreichendem und störungsfreiem Frequenzspektrum für Nutzer drahtloser 

Produktionsmittel in Kultur, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Sport und 

Kirchen muss gewährleistet bleiben.]

e) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, eine Gesamtstrategie zum 

Glasfaserausbau und zur Mobilfunkversorgung zu entwickeln. Dabei ist zu 

prüfen, wie moderne Mobilfunkstandards unter Wahrnehmung der aus-

schließlichen grundgesetzlichen Kompetenz des Bundes mit einer flächen-

deckenden Versorgung umgesetzt werden können. Das schließt die Forde-

rung ein, die Versorgung auf 100 Prozent zu erhöhen. Hierbei muss an die 

Versorgung der Fläche statt an die Versorgung der Haushalte angeknüpft 

werden.

f) Der Bundesrat spricht sich dafür aus, dass bei Verstößen gegen Versor-

gungsauflagen effektive Sanktionen verhängt werden. Die Mobilfunknetz-

betreiber sind in der Pflicht, die Versorgungsauflagen zu erfüllen. Dabei ist 

eine Differenzierung und Ausweitung der Sanktionsmöglichkeiten für die 

Bundesnetzagentur vorzunehmen.

g) Der Bundesrat erwartet, dass der Bund alle gesetzlichen und finanziellen 

Aktivitäten prüft, die zur Umsetzung dieser Ziele erforderlich sind sowie 

geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung in der Fläche ein-

leitet. Zudem ist dabei zu prüfen, wie die „weißen Flecken“, in denen ein 

wirtschaftlicher Ausbau nicht möglich ist, mit Unterstützung des Bundes 

geschlossen werden können. Ergänzend zum Breitbandförderprogramm des 

Bundes erscheinen ein Mobilfunkförderprogramm des Bundes oder andere 

monetäre Anreizsysteme sachdienlich, um diese Ziele zu erreichen.

[K]
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Begründung: 

Gemäß Artikel 87f Grundgesetz gewährleistet der Bund nach Maßgabe eines 
Bundesgesetzes im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flä-
chendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen. 

Auch wenn die Universaldienstrichtlinie der Europäischen Union und das ent-
sprechende Bundesgesetz keine spezifischen Universaldienstvorgaben für den 
Mobilfunk definieren, so steht das Erfordernis einer modernen Mobilfunkver-
sorgung für den Technologiestandort Deutschland außer Frage. Das Ziel der 
Schaffung möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse bedingt, dass entspre-
chend des Artikels 87f Grundgesetz die Versorgung flächendeckend erfolgt 
und die Umsetzungskriterien an diesem Ziel ausgerichtet werden. 

Da ausschließlich dem Bund die Gewährleistung dieser angemessenen Tele-
kommunikationsdienstleistungen zukommt, ist er auch ausschließlich für deren 
Finanzierung verantwortlich, sofern sich diese nicht über den Marktmechanis-
mus bereitstellen lassen. 

Da es durch eine Mischung aus dem Wirken der Marktkräfte und behördlichen 
Versorgungsauflagen nicht umfassend gelingen wird, gleichwertige Lebens-
verhältnisse mit Bezug auf den Mobilfunk in ganz Deutschland herzustellen, 
bedarf es dringend einer Gesamtstrategie und eines Förderprogrammes oder 
anderer monetärer Anreize, um die verbleibenden Versorgungslücken in der 
Mobilfunkinfrastruktur zu schließen. 

[Der Rundfunk hat in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Teile seines 
Frequenzspektrums an den Mobilfunk verloren (800 MHz-Band / Digitale Di-
vidende I und 700 MHz-Band / Digitale Dividende II). Würde dem Rundfunk 
weiteres UHF-Spektrum entzogen, wäre das gerade erst eingeführte hochauflö-
sende terrestrische Fernsehen (DVB-T2 HD) in seinem Bestand akut gefährdet. 

Der Bund muss seinen Zusagen aus dem Beschluss der Regierungschefinnen 
und der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin vom 12. Dezem-
ber 2014 nachkommen (Eckpunktepapier). Daher ist im Rahmen der sinnvollen 
Digitalisierungsstrategie dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Spektrum 
auch für Einrichtungen zur Verfügung steht, die dem Gemeinwohl dienen, sich 
im öffentlich-rechtlicher Trägerschaft befinden oder überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln finanziert werden. Es muss im Sinne des Antrags die Lebensqua-
lität der Menschen und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten (auch in 
den Bereichen Kreativwirtschaft, Kunst, Kultur, Digitales) unter anderem im 
ländlichen Raum geben.]‘

{Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Die Länder Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern haben sich zur 
Zusammenführung der beiden Entschließungen in Drucksachen 67/19 und 
72/19 auf einen gemeinsamen Änderungsantrag zu Drucksache 67/19 verstän-
digt.}

[nur K]

{nur AV}
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4. Zu Nummer … – neu –*

Dem Entschließungstext ist folgender Absatz anzufügen: 

„Nach Auffassung des Bundesrats ist hierbei die sachgerechte Ausgestaltung 

eines nationalen Roamings ein wichtiger Treiber. Hierzu müssen die gesetzli-

chen Grundlagen geschaffen und die noch festzulegenden Vergütungsmecha-

nismen eines nationalen Roamings die Investition in den Ausbau und den Be-

trieb der Netze unterstützen. Gegebenenfalls muss der Bund hierbei mit speziel-

len Förderprogrammen oder geeigneten Regulierungsmaßnahmen unterstützend 

eingreifen.“ 

Folgeänderung: 

Der Begründung ist folgender Absatz anzufügen: 

„Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat ein nationales Roaming bei der Ausge-

staltung der Versorgungsauflagen zur Frequenzversteigerung im Rahmen des 

5G-Ausbaus nicht berücksichtigt. Die Einführung des nationalen bzw. lokalen 

Roaming soll nun im Zuge einer Novelle des Telekommunikationsgesetzes er-

folgen. Dies würde es den Nutzerinnen und Nutzern in unterversorgten Gebie-

ten ermöglichen, auch das Mobilfunknetz eines anderen Anbieters zu nutzen.“

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Auf die anzufügende Begründung wird verwiesen. 

5. Zu Nummer … – neu –**

Dem Entschließungstext ist folgender Absatz anzufügen:

* Annahme ist auch bei Annahme von Ziffer 1 oder 2 möglich.

Bei Annahme mit Ziffer 1 oder 2 sind die Empfehlungen redaktionell anzupassen. 

** Annahme ist auch bei Annahme von Ziffer 1 oder 2 möglich. 

Bei Annahme mit Ziffer 1 oder 2 sind die Empfehlungen redaktionell anzupassen.
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„Der Bundesrat stellt fest, dass einige Länder bereits eigene Mobilfunkförder-

programme betreiben oder planen. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, 

eventuelle Maßnahmen kompatibel mit diesen Programmen auszugestalten, um 

eine effiziente Förderung des Mobilfunkausbaus sicherstellen zu können.“

Folgeänderung: 

Der Begründung ist folgender Absatz anzufügen: 

„Im Interesse einer effizienten Förderung des Mobilfunkausbaus und zur Ver-

meidung von Friktionen durch unterschiedliche Förderkonzepte sollten Maß-

nahmen des Bundes möglichst kompatibel mit Programmen der Länder ausge-

staltet werden.“
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